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Informationsveranstaltung der Kreisjugendförderung Groß-Gerau 
 

 

Die Umsetzung des § 72a SGB VIII als Aufgabe in der Kinder- und 
Jugendarbeit der Vereine, Verbände, freien Träger und Kommunen 

 

„Schutz vor Kindeswohlgefährdung“ 
 
 

am Montag, 28.11.2016 
von 18.30 bis 20.30 Uhr 

im Landratsamt Groß-Gerau (Raum Peter Schöffer) 
 

 
Zielgruppe: 
Haupt-, neben- und ehrenamtlich Tätige (insbesondere die Vorstände und 
Entscheidungsträger) in der Kinder- und Jugendarbeit der Vereine, Verbände, 
freien Träger und Kommunen 
 
Mit dem novellierten Bundeskinderschutzgesetz wurde der Kinderschutz sowohl im Bereich der 

Prävention als auch der Intervention erweitert mit dem Ziel, dem Schutzbedürfnis von Kindern und 

Jugendlichen auch außerhalb der Familien Rechnung zu tragen. Der bestmögliche Schutz von Kindern 

und Jugendlichen vor Kindeswohlgefährdung ist zu einem wichtigen Anliegen aller Träger der Kinder- und 

Jugendarbeit geworden. Für alle Akteure bei den Kommunen, Vereinen, Verbänden und freien Trägern, 

die für das Wohlergehen von minderjährigen Menschen verantwortlich sind, entstehen dadurch auch 

neue Herausforderungen. Ein wichtiger Baustein für den Kinderschutz ist die Vereinbarung gemäß § 72a 

SGB VIII.  

 

Die gemeinsame Veranstaltung der Kreisjugendförderung, der Evangelischen Jugend im Dekanat 

Groß-Gerau – Rüsselsheim und der Erziehungsberatungsstelle Groß-Gerau soll die Arbeit vor Ort 

unterstützen, informieren und offene Fragen beantworten.  

 

Folgende Themenfelder werden praxisnah behandelt: 

 

 die gesetzlichen Grundlagen 

 die Vereinbarung gemäß §72a SGB VIII  

 Anwendung des Prüfschemas, die Beantragung und der Umgang mit dem erweiterten 
Führungszeugnis 

 Präventionsansätze  

 Vorstellung des Präventionskonzeptes der SKV 1879 e. V. Mörfelden 

 Unterstützungs- und Hilfemöglichkeiten im Kreis Groß-Gerau 
 

 

Anmeldung bitte mit dem beiliegenden Anmeldeformular bis 18.11.2016 an: 

 

Kreisjugendförderung Groß-Gerau 

Wilhelm-Seipp-Straße 4 

64521 Groß-Gerau 

Telefon 06152 989-450  

Fax 06152 989-150 

jf@kreisgg.de 

 

 

www.kreisgg.de/bundeskinderschutzgesetz  

 

 

mailto:jf@kreisgg.de
http://www.kreisgg.de/bundeskinderschutzgesetz
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Anmeldeformular zur Informationsveranstaltung 
 

Die Umsetzung des § 72a SGB VIII als Aufgabe in der Kinder- und 
Jugendarbeit der Vereine, Verbände, freien Träger und Kommunen 

 
„Schutz vor Kindeswohlgefährdung“ 

 
 

Montag, 28. November 2016, 18.30 bis 20.30 Uhr 
Landratsamt Groß-Gerau, Raum Peter Schöffer 

Wilhelm-Seipp-Straße 4, 64521 Groß-Gerau 
 
 

Anmeldeschluss: 18.11.2016 
 

 

 
 
 
___________________________________________________________________ 
Name, Vorname 
 
 
___________________________________________________________________ 
Organisation 
 
 
___________________________________________________________________ 
Straße 
 
 
___________________________________________________________________ 
PLZ/Ort 
 
 
___________________________________________________________________ 
Telefon     Fax 
 
 
___________________________________________________________________ 
E-Mail 
 
 
 
 
___________________________________________________________________ 
Ort, Datum     Unterschrift 
 

 


